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Herrn 

Prof. Dr. Walter Ch. Zimmerli 

Präsident der 

Brandenburgischen Technischen Universi-

tät (BTU) Cottbus 

Konrad-Wachsmann-Allee 1 

03046 Cottbus 

 

Der Geschäftsführer 

 

 jg/GF 17.10.2008 

 

Verlängerung der Akkreditierung / Auflagenerfüllung 

Sehr geehrter Herr Prof. Zimmerli, 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Akkreditierungskommission für Studien-

gänge auf ihrer Sitzung am 26. September 2008 die Verlängerung der Akkreditierung des Ba-

chelor- und Masterstudiengangs Informatik und des Bachelor- und Masterstudiengangs 

Informations- und Medientechnik bis zum 30. September 2014 beschlossen hat. 

 

Am 07. Dezember 2007 hatte die Akkreditierungskommission für Studiengänge der ASIIN die 

Studiengänge befristet bis zum 20. Dezember 2008 mit insgesamt sechs Auflagen akkreditiert. 

Die Verlängerung der Akkreditierung auf den üblichen Zeitraum von sieben Jahren wurde da-

bei unter den Vorbehalt gestellt, dass die von ASIIN formulierten Auflagen innerhalb der Fris-

ten erfüllt werden. Dem ist die Hochschule nach Auffassung der Gutachter, des zuständigen 

Fachausschusses und der Akkreditierungskommission für Studiengänge nachgekommen.  

Wir übersenden Ihnen somit die neuen Akkreditierungsurkunden und wünschen Ihnen und 

allen an den Studienprogrammen Beteiligten weiterhin viel Erfolg. 

Nach den Vorgaben des Akkreditierungsrates weise ich ferner darauf hin, dass einschneidende 

Änderungen in Struktur, Inhalt und Ressourcenausstattung der Studienprogramme, die inner-

halb des Akkreditierungszeitraums vorgenommen werden, der ASIIN zur Kenntnis gebracht 

werden müssen. Derartige Änderungen würden eine neue Befassung der Akkreditierungs-

kommission erforderlich machen. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Dr. I. Wasser  

Geschäftsführer der ASIIN         Anlage 
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cc: Dr. Friederike Schulz, Dr. Klaus Schenk 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Entscheidung der Akkreditierungskommission vom 26. September 2008 kann innerhalb eines 

Monats, nachdem Ihnen die Entscheidung zugegangen ist (§ 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen), schriftlich Beschwerde bei der Geschäftsstelle der ASIIN eingereicht werden. Diese ist mit einer 

Begründung zu versehen. 


